
 
 
 
 
 
 

Universitätsstadt Gießen 
 
 

AUFSTELLUNG EINES BEBAUUNGSPLANES  
NR. KL 09/07  

"THEODOR-STORM-WEG", 1. TEILBEREICH 
 
 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden  
und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, der 
Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 4a Abs. 3 
BauGB, der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB i.V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
mit Anregungen. 

 
Gießen, den 07.11.2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 BauGB vom 21. Juni bis einschließlich 19. Juli 2024  
 
Es ging keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit ein. 
 
Stellungnahme, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung unter-
liegt: 
• Das städtische Amt für Umwelt und Natur gab eine Stellungnahme ab. Dieser 

wurde dahingehend gefolgt, dass das südliche Baufenster im Bebauungsplanent-
wurf nach Osten verschoben wurde, um die vorhandene Eingrünung auf dem 
Nachbargrundstück nicht zu beeinträchtigen. Aufgrund der Hinweise zu den das 
Gebiet querenden Fließpfaden bei Starkreigenereignissen, wurden in Abstimmung 
mit den Mittelhessischen Wasserbetrieben geeignete Festsetzungen aufgenom-
men, um Schäden durch Starkregenabflüsse zumindest zu verringern und mög-
lichst zu vermeiden. Bei der späteren Vermarktung der beiden städtischen Bau-
plätze wird eine Photovoltaik-Installations- und –betriebspflicht vorgeschrieben 
werden. 

 
OFFENLEGUNG gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB vom 26.08.2025 bis einschließlich 02.10.2025  
 
Es ging keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit ein. 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB vom 
26.08.2025 bis einschließlich 02.10.2025 
 
Stellungnahmen, die nicht in Gänze berücksichtigt werden konnte und daher der Ab-
wägung unterliegt: 
• Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (01.10.2025), siehe S. 3-8 
• Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 –Bauleitplanung. Dez. 41.4 Vorsorgender 

Bodenschutz (30.09.2025), siehe S. 9-15 
 
 
 
 
 
 
 

A
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Verwaltungsinterne Stellungnahme, die nicht in Gänze berücksichtigt wurde, aber kei-
ner Abwägung unterliegt: 
• Mittelhessische Wasserbetriebe MWB (28.10.2025): Hinweise zur Entwässerung 

und zum Starkregenschutz sowie Wunsch nach Festsetzung von Schutzstreifen für 
Kanäle 
> Kanäle und zugehörige Schutzstreifen verlaufen weiterhin innerhalb öffentlicher 
Grünfläche, planungsrechtliche Sicherung ist nicht notwendig (siehe auch Punkt 2 
der Stellungnahme des Regierungspräsidiums), Hinweise werden in der Begrün-
dung des Bebauungsplanes behandelt und tlw. in textlichen Festsetzungen berück-
sichtigt  

 
 
Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung un-
terliegen: 
• Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (04.09.2025): Hinweise auf zwei 

Rechtschreibfehler und auf die Notwendigkeit einer Zerlegungsmessung für die 
städtischen Grundstücke 
> Redaktionelle Aufnahme des Hinweises in Begründung erfolgt (Kap. 13.2).  

• Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt (25.09.2025): Hinweis, dass bei Bauanträ-
gen ggf. eine Absenkung der Bordsteine für Zufahrten berücksichtigt werden 
sollte, die auf Kosten der Bauherrschaft herzustellen ist 
> Redaktionelle Aufnahme des Hinweises in Begründung erfolgt (siehe Kap.5.4). 

• Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
(18.09.2025): Hinweis auf Lage innerhalb eines Bombenabwurfgebietes 
> Hinweise zur Kampfmittelräumung sind im Bebauungsplan bereits in den textli-
chen Festsetzungen und in der Begründung enthalten. Zur Klarstellung wurde die 
Begründung redaktionell ergänzt (siehe Kap.5.1.11). 

 
Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 
• Bauordnungsamt der Universitätsstadt Gießen (02.10.2025) 
• Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (04.09.2025) 
• Avacon Netz GmbH (03.09.2025) 
• Deutsche Telekom Technik GmbH, Bayreuth/ Bauleitplanung Ericsson 

(27.08.2025) 
• Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme (26.08.2025) 
• Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest (08.09.2025, 

25.09.2025 und 09.10.2025) 
• Landrat d. Landkreises Gießen, Untere Wasserbehörde (30.09.2025) 
 
 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
• Universitätsstadt Gießen, Büro für Frauen und Gleichberechtigung 
• Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt 
• Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt 
• Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde 
• Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz 
• Universitätsstadt Gießen, Schulverwaltungsamt 
• Universitätsstadt Gießen, Jugendamt 
• Universitätsstadt Gießen, Sportamt 
• Universitätsstadt Gießen, Hochbauamt, Untere Denkmalschutzbehörde 
• Universitätsstadt Gießen, Hochbauamt, Bodendenkmalpflege 
• Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt 
• Universitätsstadt Gießen, Gartenamt 
• Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt 
• Universitätsstadt Gießen, Dez. II Verkehrskoordination 
• Universitätsstadt Gießen, Dez. II Büro für Bürgerbeteiligung 
• Universitätsstadt Gießen, Dez. II Klimaschutzmanagement 
• HessenArchäologie  
• Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bau- und Kunstdenkmalpflege 
• Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisverband Gießen e.V. 
• Mittelhessen Netz GmbH, MIT.N Abt. Stromversorgung und Gasversorgung 
• Stadtwerke Gießen AG, Abteilung Wasser  
• Bund für Umwelt und Naturschutz  
• Naturschutzbund Deutschland 
• Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
• Deutscher Gebirgs- und Wanderverein 
• Botanische Vereinigung Naturschutz Hessen (BVNH) e.V. 
• Verkehrsclub Deutschland e.V. 
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•  
BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur vom: 

01.10.2025 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Zu 1.: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und in der Begründung des Bebau-
ungsplanes aufgenommen (Kap. 5.3 Relief, Geologie, Boden). 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und in der Begründung (Kap.9.2, 
Wasserwirtschaft/Entwässerungsanlagen) und den Hinweisen des Bebauungsplanes er-
gänzt (Textliche Festsetzungen C.2). 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur vom: 

01.10.2025 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Zu 3.: Der Empfehlung wird nicht gefolgt. Das gesamte Plangebiet war bisher Teil einer 
festgesetzten öffentlichen Grünfläche und als solche auch im wirksamen Flächennut-
zungsplan dargestellt. Es soll dementsprechend weiterhin möglichst viel Grün in die ver-
bleibenden Freiflächen eingebracht werden, wozu sich insbesondere öffentliche Flächen 
eignen. Inwieweit der Weg wirklich durchgehend 3 m breit ausgebaut sein muss oder 
vielleicht schmaler gebaut werden kann, dass dann mehr Begrünungsfläche ergibt, wird 
im Rahmen der Ausführung bestimmt. 
 
Zu 4.: Die mit diesem Bebauungsplan ermöglichte Neubebauung soll sich harmonisch 
in die seit 50 Jahren gewachsene bauliche Umgebung einfügen und diese ergänzen. 
Daher sind auch in diesem Plangebiet für die Hauptgebäude stark geneigte Dächer 
vorgesehen, so dass nur auf den flacheren Dächern von Nebenanlagen Dachbegrünun-
gen möglich werden.  
 
Zu 5.: Auf die Festsetzung einer Bodenfreiheit für Zäune (die für eine entsprechende 
Durchlässigkeit notwendig ist) wird verzichtet, um die Regelungsdichte in diesem kleinen 
Bebauungsplangebiet gering zu halten und weil die öffentliche Grünfläche nebenan eine 
Wanderungsmöglichkeit für Kleinsäuger bietet. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur vom: 

01.10.2025 
 
Behandlungsvorschlag 
 
Zu 6.: Der Empfehlung wird dahingehend entsprochen, dass in den Hinweisen der textli-
chen Festsetzungen (siehe C 3) und der Begründung des Bebauungsplanes (siehe 7.9 
und 9.3) noch einmal explizit auf die Funktion der öffentlichen Grünfläche auch als 
Notwasserweg im Starkregenfall hingewiesen wird.  
Eine entsprechende planungsrechtliche Festsetzung ist jedoch nicht erforderlich, weil 
diese Grünfläche im städtischen Eigentum bleiben wird und der geplante Wegeausbau 
und die Gestaltung der Grünfläche in Abstimmung der betroffenen Fachämter und mit 
den Mittelhessischen Wasserbetrieben erfolgen wird, um geeignete bauliche Maßnah-
men zu treffen.   
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Behandlungsvorschlag 
 
Zu 7.: Die Anregung wird nicht in die Festsetzung, sondern nur in die Begründung auf-
genommen (siehe Kap. 7.7), um die Regelungsdichte in diesem kleinen Bebauungsplan-
gebiet gering zu halten und weil die Dachbegrünung hier nur sehr geringe Flächen (nur 
Nebengebäude) umfassen wird.  
 
 
 
Zu 8.: Eine Verpflichtung zum Bau von Solaranlagen auf Einfamilien- oder Doppelhäu-
sern greift sehr stark in die Gestaltung des Eigentums einzelner Familien ein. Daher wird 
darauf verzichtet. Es handelt sich hier auch nur um 2 Baugrundstücke. 
 
 
 
 
Zu 9.: Der Anregung wird nur teilweise entsprochen.  
Es soll für die Bauherren eine Wahl der begrünbaren Systeme geben können, u.a. auch 
eine Wahl zwischen Kunststoff und Beton und eine Wahl zwischen höherem und nied-
rigerem Befestigungsgrad (z.B. wegen Barrierefreiheit). Dennoch soll aus Ortsbild- und 
Klimaanpassungsgründen eine Begrünung der Stellplätze erfolgen. Ein begrünbarer Flä-
chenanteil von 50%, wie er jetzt festgesetzt ist, ist ein geeigneter Kompromiss. Um den 
gewünschten höheren Begrünungsanteil von 90% (Rasenwaben) attraktiv zu machen, 
können diese Stellplätze hälftig auf den Grünflächenanteil angerechnet werden. 
 
Der Begriff „Fugenanteil“ wird redaktionell durch den Begriff „begrünungsbarer Flächen-
anteil“ abgeändert. 
 
Die Formulierung „Versickerung und Verdunstung oder Sammlung von Niederschlags-
wasser“ wird beibehalten, weil dies alle Möglichkeiten der Abflussverzögerung umfasst. 
 
 
 
 
 

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur vom: 

01.10.2025 
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Behandlungsvorschlag 
 
Noch zu 9.: Siehe vorangegangene Seite  
 
 
Zu 10.: Die Festsetzung wird entsprechend redaktionell angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur vom: 

01.10.2025 
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Behandlungsvorschlag 
 
Zu 11.: Der Anregung wird gefolgt. Der Satz wird folgendermaßen in Kap. 6.1 zum 
Städtebaukonzept folgender Maßen umformuliert: „…Durchgrünung zu erreichen, u.a. 
um ein dörfliches Ortsbild zu erhalten sowie den Oberflächenabfluss im Starkregenfall 
wesentlich zu reduzieren und damit die Verlagerung der Abflüsse auf die Nachbar-
grundstücke zu vermeiden.“  
 
 
 
Zu 12 .: Der Anregung wird gefolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur vom: 

01.10.2025 
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Behandlungsvorschlag 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen 
 

vom: 
30.09.2025 
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Behandlungsvorschlag 
 
Zu 1: Der Anregung wurde gefolgt und die Hinweise wurden entsprechend redaktionell 
ergänzt.   
 
 
 
 
 
  

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen 
 

vom: 
30.09.2025 
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Behandlungsvorschlag 
 
Zu 2: Die Kanäle befinden sich ausschließlich unter Grundstücksteilen, die auch künftig 
im städtischen Eigentum verbleiben und weiterhin als öffentliche Grünfläche festgesetzt 
werden. Der bereits seit rund 50 Jahren währende Status quo wird also nicht verändert. 
Eine Festsetzung von Leitungsrechten ist daher nicht notwendig; private Baumaßnahmen 
sind hier nicht zulässig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen 
 

vom: 
30.09.2025 
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Behandlungsvorschlag 
 
Zu 3: Der Anregung wird dahingehend entsprochen, dass die Hinweise in den textlichen 
Festsetzungen und die Begründung zum Bebauungsplan (Kap. 9.4 Bodenschutz) ent-
sprechend ergänzt werden. Da die Eingriffe in den Boden bereits durch das Boden-
schutzgesetz geregelt werden, ist eine Doppelregelung durch planungsrechtliche Fest-
setzungen hierzu nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen 
 

vom: 
30.09.2025 
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Behandlungsvorschlag 
 
Zu 4: Nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist für dieses Vorhaben kein Ausgleich für 
Eingriffe nötig. Dies gilt auch für Eingriffe in den Boden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen 
 

vom: 
30.09.2025 
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Behandlungsvorschlag 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Profilierung der Baugrundstücke 
hat volumenneutral zu erfolgen, d.h. es darf nur etwas eingebracht werden, wenn es an 
anderer Stelle entfernt wird. Es ist daher davon auszugehen, dass kein Fremdmaterial 
verwendet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen 
 

vom: 
30.09.2025 
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Behandlungsvorschlag 
 
 
 
 
 

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan Nr. KL 09/07 „Theodor-Storm-Weg“ 1. Teilbereich 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen 
 

vom: 
30.09.2025 


